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1. Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
 
Die Stadt Ellingen strebt eine weitere positive Entwicklung der Bevölkerung an. Die 
verkehrsgünstige Lage an der Bundesstraße 2 und an der Bahnlinie Nürnberg - Treuchtlingen mit 
einem Haltepunkt macht Ellingen zu einem interessanten Wohnort. Die enorm schnelle 
Vermarktung der benachbarten Baugebiete „Karlshof Süd“, „Windhofplateau Ost“ und 
Windhofplateau Ost II“ sowie die anhaltend hohe Nachfrage haben gezeigt, dass es nach wie vor 
viele Menschen gibt, die gerne hier in der Region wohnen möchten.  
 
Vom Stadtrat der Stadt Ellingen wurde in der öffentlichen Sitzung vom 15.12.2016 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Windhofplateau West" gem. § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
 

2. Planungsrechtliche und örtliche Gegebenheiten  
 
Die Stadt Ellingen liegt im nördlichen Bereich des Landkreises Weißenburg – Gunzenhausen und 
hat einschließlich seiner Ortsteile ca. 3.700 Einwohner. Ellingen ist über drei Abfahrten an die 
westlich gelegene Umgehung der B 2/ B 13 angeschlossen. Die Staatsstraße St 2389 führt durch 
das Stadtgebiet. Die Eisenbahntrasse Treuchtlingen - Nürnberg verläuft westlich der Ortslage.  
 
Ellingen ist im Regionalplan der Region 8 Westmittelfranken als zentraler Ort der Kategorie 
bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum dargestellt. Die Zentralen Orte sollen so gesichert und 
entwickelt werden, dass sie ihre Versorgungsaufgaben für den jeweiligen Nahbereich dauerhaft und 
in möglichst vollem Umfang erfüllen. Ellingen soll als Kleinzentren zur Versorgung der Bevölkerung 
mit Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs, zur Sicherung und Herstellung einer 
gleichwertigen und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung innerhalb der 
aufgabenbezogenen zentralörtlichen Ausstattung bevorzugt entwickelt werden. Die 
Einzelhandelszentralität, die Arbeitsplatzzentralität, die Ausstattung mit den Gütern und  
Dienstleistungen des Grundbedarfs und die Versorgungszentralität sind möglichst dauerhaft zu 
sichern und weiter zu entwickeln. 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des mit Schreiben der Regierung von Mittelfranken Az. 420-
603/17-3/17 vom 19.03.1980 genehmigten Flächennutzungsplanes der Stadt Ellingen. Das 
geplante Baugebiet „Windhofplateau Ost II“ liegt im Bereich einer Änderung, die seit dem 
25.11.1995 rechtswirksam ist. Der Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans ist im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen. Der Bebauungsplan wird 
aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
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Das Stadtgebiet liegt am Nordrand des Naturpark Altmühltal gemäß Verordnung vom 14.09.1995 
nach Art. 11 des BayNatSchG im naturräumlichen Bereich des Vorlandes der Weißenburger Alb.  
Schutzgebiete sind durch die geplante Aufstellung des Bebauungsplans nicht betroffen. 
Auswirkungen im überörtlich raumbedeutsamen Sinne sind durch die geplante Aufstellung nicht zu 
erwarten.  
 

 
3. Lage, Größe und Beschaffenheit des Geltungsberei ches  
 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 3,775 ha. Die Ausweisung an der geplanten Stelle ist 
aus erschließungstechnischen Gründen zwingend erforderlich, da alle weiteren 
Erschließungsabschnitte über den geplanten Geltungsbereich entwässert und verkehrstechnisch 
angebunden werden müssen. Zudem befinden sich die erforderlichen Grundstücke im Besitz der 
Stadt Ellingen. Die Ausweisung erfolgt in Abstimmung mit dem Gesamtkonzept der weiteren 
geplanten Erschließungsabschnitte. 
 

 
Auszug aus dem Gesamterschließungskonzept 
 

 
Bauabschnitte Erschließung 
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Das Gelände ist nach Westen geneigt. Im Osten schließt der Geltungsbereich an das bestehende 
Baugebiet „Windhofplateau Ost II“ und im Westen an bestehende Wohnbebauung an. Im Norden 
befindet sich der Windhofweg und die Wohnbebauung des Windhofes. Im Süden grenzen 
landwirtschaftliche Nutzflächen an den Geltungsbereich, deren Erschließung bei zukünftigen 
Bauabschnitten geplant ist. 
 
 
 

4. Bauliche Nutzung  
 

4.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Der Geltungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet WA gemäß Baunutzungsverordnung - 
BauNVO § 4 ausgewiesen. 

 
 
4.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Es sind nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig. 
 
Zulässig (als Obergrenze) sind  
in Verbindung mit den Festsetzungen der Nutzungsschablone    a  
   2 Vollgeschosse, davon ein Geschoss im Erdgeschoss und ein Geschoss im Dachgeschoss und  
in Verbindung mit den Festsetzungen der Nutzungsschablone    b   
   2 Vollgeschosse, davon ein Geschoss im Erdgeschoss und ein Geschoss im Obergeschoss. 
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Die Zahl der maximal zulässigen Wohnungen wird auf 4 Wohnungen pro Einzelhaus und 2 
Wohnungen pro Doppelhaushälfte festgesetzt. Wohneinheiten mit bis zu 30 m² Wohnfläche zählen 
im Sinne dieser Festsetzung nur als 0,5 Wohneinheiten. 
 
Als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung werden eine Grundflächenzahl von 0,3 und eine 
Geschossflächenzahl von 0,6 festgesetzt. 
 
Nettowohnbauland     2,256 ha  59,8 % 
Verkehrsflächen     0,279 ha    7,4 % 
Geh- Radweg, Mehrzweckstreifen  0,287 ha    7,6 % 
Grünflächen     0,953 ha  25,2 % 
Bruttobaufläche / Geltungsbereich  3,775 ha 100 % 
 
 

5. Erschließung  
 
5.1 Verkehrserschließung 

 
Die Verkehrserschließung erfolgt über eine neu herzustellende Erschließungsstraße. 
 
 

5.2 Wasserversorgung 
 
Die Wasserversorgung erfolgt durch die Stadt Ellingen durch Erweiterung des bestehenden Netzes 
in den geplanten Erschließungsstraßen. In diesem Zusammenhang werden auch die erforderlichen 
Hydranten für den Brandschutz hergestellt. 
 
 

5.3 Abwasserbeseitigung 
 
Die Stadt Ellingen wird überwiegend im Mischsystem entwässert. Abwasser wird in der 
bestehenden Kläranlage der Stadt Ellingen vollbiologisch gereinigt. Die Abwasserbeseitigung ist 
durch geplante und bestehende Abwasserkanäle gewährleistet.  
 
Die Abwasserbeseitigung im vorliegenden Geltungsbereich erfolgt im Trennsystem. 
Schmutzwasser wird an den bestehenden Kanal in der Straße " Am Rauschenberg " 
angeschlossen. Regenwasser wird über Rückhalteteiche gedrosselt in den Vorfluter " Schwäbische 
Rezat " eingeleitet.  
Zum Rückhalt und zur gärtnerischen Nutzung (Versickerung) von unverschmutztem 
Niederschlagwasser wurde eine Empfehlung zur Herstellung von Zisternen auf den Bauparzellen 
abgegeben. 
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5.4 Abfallentsorgung 

 
Die Müllabfuhr erfolgt durch ein vom Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen beauftragtes 
Unternehmen. Sammelstellen für Wertstoffe sowie ein Wertstoffhof sind im Stadtgebiet vorhanden. 
 
 

5.5 Stromversorgung 
 
Die Stromversorgung erfolgt durch die N-ergie durch Erweiterung des in unmittelbarer Nähe 
vorhandenen Netzes. 

 
 
6. Umweltbericht  

 
Gemäß Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) durch das Gesetz zur Anpassung des 
Baugesetzbuches an EU – Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) vom 
24.06.2004 ist eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu erstellen. 
Die Festlegung des Untersuchungsumfanges und der Untersuchungsmethode (Scoping) bezogen 
auf die verschiedenen Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, biologische 
Vielfalt, Landschaft, Mensch, Kultur – und Sachgüter) und möglicher Wechselwirkungen erfolgt 
nach Konsultation der Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann. 
Im Rahmen des Scopings werden die Informationen in die Umweltprüfung mit einbezogen, die nach 
dem derzeitigen Wissensstand, den verfügbaren Daten bei den Fachbehörden sowie nach Inhalt 
und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden können. 
 
 

6.1 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung de r Umweltauswirkungen einschließlich 
der Prognose bei Durchführung der Planung 

6.1.1 Schutzgut Boden 
 
Der Planungsraum liegt in der naturräumlichen Großregion 2. Ordnung dem Fränkischen Keuper 
Lias Land D 65 und dessen Naturraumeinheiten 111 Vorland der südlichen Frankenalb im 
Übergang zur Naturraumeinheit 113 dem Mittelfränkische Becken.  
 
Gemäß der geologischen Karte von Bayern, Kartennummer 6931 Weißenburg, liegt der östliche 
Teil des Geltungsbereiches im Bereich der Sinemur- bis Unteren Pliensbach – Schichten (Lias 
Alpha 3 bis Gamma = Arietensandstein bis Numismalismergel) des Unteren Jura. der westliche Teil 
liegt im Bereich des Feuerletten mit abschnittsweisen rotem Tonstein mit Sandsteinbänken und 
Konglomeraten des mittleren Keuper aus dem Erdzeitalter des Trias. 
 
Als Untergrund wurde im östlich gelegenen Erschließungsabschnitt Windhofplateau Ost II unter  
25 cm Oberboden gelber - blauer Lehm mit einer Mächtigkeit bis 3 m mit darunterliegenden 20 - 50 
cm starken Felsschichten des schwarzen Jura erschlossen. Im westlichen Bereich sind mächtige 
Lehmschichten des Feuerletten mit Sand- und Steinfazien zu erwarten. 
 
Durch Flächenbeanspruchung greift das Wohnbaugebiet in das Schutzgut Boden ein, das über 
Wirkungsketten mit allen anderen Elementen des Naturhaushaltes verknüpft ist.  
Der Geltungsbereich hat eine Fläche von 3,775 ha, auf der die natürlichen Bodenfunktionen  
(Puffer-, Filter-, Speicher-, Produktions- und Lebensraumfunktion) insbesondere in Bereichen von 
Flächenversiegelungen und Gebäuden teilweise verloren gehen.  
 
 

6.1.2 Schutzgut Wasser 
 
Vorfluter für den Geltungsbereich ist die westlich gelegene Schwäbische Rezat. Im Geltungsbereich 
und seiner Umgebung besteht kein Wasserschutzgebiet. 
Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist auf Grund der geologischen Verhältnisse und der in dem 
vorangegangenen Bauabschnitt gewonnen Erkenntnisse als schlecht einzustufen. 
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Durch die geplante Nutzung wird der Oberflächenabfluss erhöht und das Rückhaltevolumen des 
Bodens sowie die Grundwasserneubildungsrate verringert. Eine Beeinflussung von Fließrichtung 
und Grundwasserständen kann ausgeschlossen werden. Einen Eintrag von Schadstoffen durch 
Düngung wird es in Zukunft nicht mehr geben. 
 
Es liegt ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser vor. Die Baukörper werden nicht ins 
Grundwasser eindringen. Quellen und Quellfluren, wasserführende Schichten (Hangschichtwasser)   
und regelmäßig überschwemmte Bereiche (Auenschutz) bleiben unberührt. Oberflächengewässer, 
Überschwemmungsgebiete oder oberflächennahes Grundwasser sind durch den Geltungsbereich 
nicht beeinträchtigt. Niederschlagswasser wird über Regenwasserklär- und 
Regenwasserrückhalteteiche gereinigt und gedrosselt in den Vorfluter eingeleitet.  
 
In den textlichen Festsetzungen sind Maßnahmen zur Verminderung der Versiegelung und zur 
Verwendung versickerfähiger Beläge enthalten. 
Durch die geplanten Grünordnungsmaßnahmen und Festsetzungen zur Nutzung unversiegelter 
Flächen, den Festsetzungen zu wasserdurchlässigen Belägen und Regenwasserrückhalt in 
Zisternen werden die negativen Beeinträchtigungen des Oberflächenabflusses und der 
Grundwasserneubildungsrate teilweise ausgeglichen. 
 
 

6.1.3 Schutzgut Klima/ Luft 
 
Die mittlere Jahrestemperatur liegt zwischen +8 und +10 °C. Niederschläge sind in einer Höhe von 
ca. 650 mm im Jahr zu erwarten. 
Ein Einfluss auf die Luftaustauschprozesse für Ellingen ist aufgrund der exponierten Lage nicht zu 
erwarten. Durch die geplante Bebauung werden weder Frischluftschneisen noch Kaltluft- 
entstehungsgebiete maßgeblich beeinträchtigt 
 
 

6.1.4 Schutzgut Arten und Lebensräume 
 
Die Prüfung des speziellen Artenschutzes ist nach § 44 und § 67 BNatSchG Voraussetzung für die 
naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die 
artenschutzrechtlichen Verbotsbestände bezüglich der gemeinschaftlich geschützten Arten des 
Anhangs IV der FFH - Richtlinie, der europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL und 
darüber hinaus nur nach nationalem Recht "streng geschützte Arten" (Art. 6a Abs. 2 Satz 2 
BayNatSchg), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, zu ermitteln und darzustellen. 
 
Biotische Umweltfaktoren 
 
Pflanzenarten 
 
Das geplante Wohnbaugebiet wird derzeit als Acker- und Wiesenfläche intensiv landwirtschaftlich 
genutzt. Arten der bodenbrütenden Vögel sind aufgrund der intensiven Bewirtschaftung 
auszuschließen.  
Eine Beschädigung oder Zerstörung von Standorten von Pflanzen des Anhang IV der FFH 
Richtlinie kann ausgeschlossen werden. Ein Verbotstatbestand ist deshalb nicht gegeben. 
 
Tierarten 
 
Durch den Eingriff erfolgt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes lokaler Populationen. 
Wesentliche Lebensräume für Tierarten des Anhang IV der FFH Richtlinie können ausgeschlossen 
werden. Ein Verbotstatbestand ist demnach nicht gegeben. 
 
In Bayern vorkommende, nach BNatSchG streng geschützte Pflanzen und Tierarten sind im 
Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes nicht nachgewiesen und finden dort auch 
keine geeigneten Lebensräume. 
 
Im geplanten Baugebiet liegen nur Flächen, die eine geringe Bedeutung für Natur und Landschaft 
haben.  
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6.1.5 Schutzgut Mensch (Erholung / Lärm) 
 
Anlagenbezogene Immissionen aus dem Wohnbaugebiet, die angrenzende Nutzungen unzulässig 
beeinträchtigen, sind nicht zu erwarten. Im Zusammenhang mit dem geplanten Baugebiet 
Windhofplateau West und den weiteren geplanten Bauabschnitte entstehen wohnortnahe 
öffentliche Grünflächen mit hohem Freizeitwert. Benachbarte Nutzungen entsprechen dem 
Gebietscharakter des geplanten Baugebietes. In die Festsetzungen wurden Maßnahmen zur 
Durchgrünung und zur Lebensraumverbesserung durch Begrünung nicht überbauter Flächen mit 
Pflanzgebot für einheimische Laubbäume vorgesehen. 
 
 

6.1.6 Schutzgut Landschaft 
 
Der Bereich des geplanten Baugebietes schließt die Lücke zwischen dem Baugebiet Rauschenberg 
und dem Baugebiet Windhofplateau Ost II. Straßenzüge werden an das bestehende Gelände 
angepasst. Der Fernwirksamkeit nach Nord -Westen wird durch Erhalt bestehender Obstbäume im 
nördlichen Anschluss an den Geltungsbereich und durch eine 20 - 40 m breite Randeingrünung 
Rechnung getragen.  
 
 

6.1.7 Kultur- und Sachgüter 
 
Im Hinblick auf Kultur- und Sachgüter sind durch die Bebauungsplanänderung keine Auswirkungen 
zu erwarten. In näherer Umgebung befindet sich keine siedlungsgeschichtlich bedeutende 
Bausubstanz. Bau- und Bodendenkmäler, bauliche Ensembles oder markante Einzelbäume sind im 
Geltungsbereich nicht vorhanden. Im Bay. Denkmal Atlas bestehen für den Geltungsbereich keine 
Eintragungen. 
 
 

6.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustand s bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Die Fläche würde bei Nichtdurchführung weiter eine intensive genutzte landwirtschaftliche 
Nutzfläche bleiben. 
 
 

6.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 

     
     
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

     
     
Boden mittlere  mittlere mittlere mittlere 

 Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 

     
     
Wasser mittlere mittlere mittlere mittlere 

 Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 

     
     
Klima/ Luft geringe  geringe geringe geringe 

 Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 

     
     
Tiere und geringe geringe geringe geringe 

Pflanzen Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 

     
     
Mensch geringe geringe geringe geringe 

(Erholung) Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 
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Mensch (Lärm geringe  geringe geringe geringe 

Immissionen) Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 

     
     
Landschaft mittlere mittlere gering mittlere 

 Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit Erheblichkeit 

     
     
Kultur- und nicht nicht nicht nicht 

Sachgüter betroffen betroffen betroffen betroffen 

     
     

 
 
7. Grünordnung, Naturschutz u. Landschaftspflege  
 

Zur Vermeidung der Eingriffe in Natur und Landschaft und Einbindung der Bauwerke in das 
Landschaftsbild sind grünordnerische Maßnahmen notwendig. Maßnahmen zur Eingrünung und 
Durchgrünung tragen der besonderen landschaftlichen Situation Rechnung und sind über die 
textlichen Festsetzungen verbindlich geregelt. 

 
Nach § 18 Abs.1 BNatSchG ist, soweit bei Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches, 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den Ausgleich und den 
Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.  
In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beurteilt sich nach 
den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren 
Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 
BauGB zu berücksichtigen. Nach § 1a Abs. 3 BauGB erfolgt der Ausgleich in der Bauleitplanung 
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen. 

 
Grundlage der naturschutzfachlichen Beurteilung ist das Bundesnaturschutzgesetz sowie das 
Bayerische Naturschutzgesetz. Die Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs des Eingriffs in Natur 
und Landschaft erfolgt nach den Vorgaben des Leitfadens des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen (Bayer. STMLU) zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
(ergänzte Fassung von Januar 2003).  
 
 

7.1 Konfliktanalyse und Eingriffsintensität 
 
Durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gehen eine Reihe von Wirkungen auf das 
Umfeld aus, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Nutzungsfähigkeit der 
schützenswerten Naturgüter beeinträchtigen können. Hierbei ist zwischen baubedingten, 
anlagebedingten und nutzungsbedingten Auswirkungen zu unterscheiden. Mögliche Auswirkungen 
sind nachfolgend stichpunktartig genannt. 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
- Bodenverdichtung im Arbeitsbereich 
- Störungen durch den Baubetrieb 
- Gefährdung des offenen Bodens und des Grundwassers durch Maschinenbetriebsstoffe 
- Verminderte Grundwasserneubildung 
 
Anlagebedingte Auswirkungen: 
- Flächenentzug durch Nutzungsumwandlung 
- Versiegelung des Untergrundes  
- Veränderung des Landschaftsbildes 
- Teilweiser Verlust der natürlichen Bodenfunktionen (Puffer-, Filter-, Speicher-, Produktions- und      
Lebensraumfunktion) 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 
- Einwirkungen aus Verkehr 



Begründung 
 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan “Windhofplateau West” 

 

Seite 10 

 
 

7.1.1 Bauliche Anlagen 
 
Durch Umsetzung des Bebauungsplanes entstehen voraussichtlich 34 Bauparzellen, auf denen 
Wohn- und Nebengebäude errichtet werden. Die Verkehrserschließung erfolgt über eine befestigte 
Erschließungsstraße. Wasser der befestigten Flächen wird, soweit es nicht auf den Parzellen 
versickert, im Trennsystem abgeleitet.  
 
 

7.2  Eingriffsminimierung, Ausgleichs- und Ersatzma ßnahmen 
 

7.2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen von Ausgleichs-  und Ersatzmaßnahmen 
 
Um der gesetzlichen Erfordernis, die sich aus den § 15 des BNatSchG ergibt, genüge zu tun, 
stehen drei Gruppen von Maßnahmen zu Verfügung.  
 
Vermeidung: 
An erster Stelle steht, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen sind. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem 
Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. 
 
Ausgleich: 
Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen).  
Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 
 
Ersatz: 
Anstelle des Ausgleichs ist es auch möglich, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).  
Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.  
 
 

7.2.2 Begründung der Beeinträchtigung, Flächenalter nativen und Konfliktminimierung - 
 
Der gewählte Geltungsbereich bietet sich durch die Anbindung an die bestehenden 
Wohnbaustrukturen, der bestehenden Ausgangssituation, den bestehenden 
Eigentumsverhältnissen sowie der Entwicklung aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
und der im Umfeld bestehenden Infrastruktur als besonders geeignet an. 
 
Einen Beitrag zur Eingriffsminimierung leisten folgende Punkte: 
 
Die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens bleibt aufgrund der Festsetzungen zu den 
Flächenbefestigung und der Nutzung nicht überbauter Flächen zum Teil erhalten bzw. wird im 
Bereich der Grünflächen verbessert. 
 
Durch die angestrebte teilweise Versickerung des anfallenden Regenwassers wird die 
Grundwasserneubildung positiv beeinflusst. 
 
Der Nährstoffeintrag aus der bestehenden Nutzung entfällt. 
 
Die Nutzung wird in den Bereichen der öffentlichen Grünflächen auf einer Fläche von 0,95 ha 
entsprechend 25 % des Geltungsbereiches extensiviert. 
Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Bereichen mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut 
Arten und Lebensräume. 
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Versorgungsleitungen bestehen in unmittelbarer Nähe des Geltungsbereiches. Anlagen zur 
Regenwasserbewirtschaftung wurden bereits für die Flächenerweiterung dimensioniert.  
 
Herzustellende Ver- und Entsorgungseinrichtungen werden gebündelt. 
Durch die Festsetzungen zur Bebauung erfolgt ein sparsamer Umgang mit dem Boden. 
 
Gemäß den Festsetzungen zur Grünordnung sind nicht überbaute Parzellenflächen zu begrünen  
und Baumpflanzungen verbindlich. 
 
 

7.2.3  Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan ist ein 
Eingriff im Sinne des § 15 BNatSchG verbunden.  
Grundlage für die Ausgleichsflächenberechnung ist die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung - 
Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft - des Bay. Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen, in der ergänzten und erweiterten Fassung vom Januar 2003. 
Zur Anwendung kommt hier die Ziff. 3.1 vereinfachtes Verfahren. 
 
Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise entsprechend Abbildung 2 des “Leitfadens” 

 
0. Planungsvoraussetzungen        
 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan   x ja  nein 
 Ein Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan wird aufgestellt.       
        
1. Vorhabenstyp        
1.1 Art der baulichen Nutzung       
 Es handelt sich bei dem Vorhaben um ein reines Wohngebiet (nach § 3    x ja  nein 
 BauNVO) oder um ein allgemeines Wohngebiet (nach § 4 BauNVO).   Art des Vorhabens:  
             WA 
1.2 Maß der baulichen Nutzung       
 Die festgesetzte oder berechnete GRZ wird nicht größer als 0,30 sein    x ja  nein 
        
2. Schutzgut  Arten und Lebensräume        
2.1 Im Baugebiet liegen nur Flächen, die eine geringere Bedeutung für Natur    x ja  nein 
 und Landschaft haben; Flächen höherer Bedeutung, wie       
 ·  Flächen nach Listen 1b und 1c (siehe Anhang),       
 ·  Schutzgebiete im Sinne der Abschnitte III und IIIa BayNatSchG,       
 ·  Gesetzlich geschützte Biotope bzw. Lebensstätten oder Waldflächen       
 werden nicht betroffen.       
        
2.2 Im Bebauungsplan sind geeignete Maßnahmen zur Durchgrünung und zur   x ja  nein 
 Lebensraumverbesserung (vgl. z. B. Listen 2 und 3a) vorgesehen.   Art der Maßnahmen:  
 ·  Begrünung  der nicht überbauten Flächen mit Pflanzgebot für heimische 

Laubgehölze oder Obstbäume gem. Ziff. 7.1der textlichen 
Festsetzungen 

·  Durchgrünung und Randeingrünung auf einer Fläche von 0,95 ha ca. 
25 % des Geltungsbereiches mit heimischen standortgerechten 
Laubbäumen 

·  Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Arten und 
Lebensräume sind nicht betroffen. 

·  Gehölze und Bäume sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.    
  

  siehe links  
 

3. Schutzgut Boden        
 Der Versiegelungsgrad wird durch geeignete Maßnahmen (vgl. z. B.    x ja  nein 
 Listen 2 und 3a) begrenzt   Art der Maßnahmen:  
 ·  In den Festsetzungen sind Maßnahmen zur Verminderung der 

Versiegelung, Verwendung versickerfähiger Beläge und zur Begrünung 
nicht überbauter Flächen enthalten. 

·  Im Geltungsbereich kommen keine Böden mit besonderer Bedeutung vor. 

  siehe links  
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4. Schutzgut Wasser        
4.1 Es liegt ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser vor.   x ja  nein 
 Erläuterung: Die Baukörper werden nicht ins Grundwasser eindringen.       
        
4.2 Quellen und Quellfluren, wasserführende Schichten (Hangschichtwasser)    x ja  nein 
 u. regelmäßig überschwemmte Bereiche (Auenschutz) bleiben unberührt.       
        
4.3 Im Baugebiet sind geeignete Maßnahmen zum Schutz des Wassers    x ja  nein 
 vorgesehen. 

·  Oberflächengewässer, Überschwemmungsgebiete oder 
oberflächennahes Grundwasser sind durch den Geltungsbereich nicht 
beeinträchtigt. Niederschlagswasser wird in naturnahe 
Regenwasserklär- und Rückhalteteichen behandelt und gedrosselt in 
den Vorfluter eingeleitet. 

·  Regenwasser soll in Zisternen gespeichert werden. 
·  In den Festsetzungen sind Maßnahmen zur Verminderung der 

Versiegelung und zur Verwendung versickerfähiger Beläge enthalten. 

  Art der Maßnahmen:  
siehe links 

      

        
5. Schutzgut Luft / Klima        
 Bei der Planung des Baugebietes wurde auf Frischluftschneisen und    x ja  nein 
 zugehörige Kaltluftentstehungsgebiete geachtet.       
 Erläuterung: Durch die Bebauung wird weder eine Frischluftschneise noch 

ein zugehöriges Kaltluftentstehungsgebiet maßgeblich beeinträchtigt. 
      

        
6. Schutzgut Landschaftsbild        
6.1 Das Baugebiet grenzt im Westen und Osten an eine best. Bebauung an.   x ja  nein 
        
6.2 Die Planung berücksichtigt exponierte und für das Landschaftsbild oder die    x ja   
 naturgebundene Erholung bedeutsame Bereiche.       
 Erläuterung: Das Baugebiet beeinträchtigt weder exponierte, weithin 

sichtbare Höhenrücken/Hanglagen noch kulturhistorische bzw. 
landschaftsprägende Elemente (z. B. Kuppe mit Kapelle o. ä.); 
maßgebliche Erholungsräume werden berücksichtigt. 

      
       
       
       
        
6.3 Einbindung in die Landschaft:       
 Für die landschaftstypische Einbindung sind geeignete Maßnahmen    x ja  nein 
 vorgesehen.       
 ·  Grüngestaltung gem. Ziff. 7 der textlichen Festsetzungen  

·  Der Geltungsbereich schließt an bestehende Bebauung an 
·  Ortseingrünung der ortsrandbildenden Bereiche. 

  Art der Maßnahmen:  
siehe links  

     
 

Nachdem in der Checkliste alle Fragen mit ja beantwortet werden können, ist kein weiterer 
Ausgleichsbedarf erforderlich. 

 
Festgesetzte Baumpflanzungen werden mit Bäumen der Kategorie 1 aus den als Anlage beigefügten  
Artenauswahlliste als Hochstämme 3xv 12 - 14 ausgeführt. 

 
 

8. Voraussichtliche Auswirkungen bei Verwirklichung  der Planung  
 
8.1 Nachteile durch die Aufstellung des Bebauungsplans auf die persönlichen Lebensumstände der im 

Gebiet wohnenden Menschen sind nicht zu erwarten.  
 
8.2  Im Aufstellungsverfahren erfolgt die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 1  
  und § 4 Abs. 1 BauGB. 
 


